LandFrauenVerein Brunsbüttel und Umgebung

S a t z u n g

des LandFrauenVereins Brunsbüttel und Umgebung, beschlossen durch die

Mitgliederversammlung vom 14.02.1985.

§ 1  Sitz

Der LandFrauenVerein Brunsbüttel und Umgebung ist eine Vereinigung der LandFrauen und Frauen, die sich der LandFrauenarbeit verbunden fühlen.

Er wurde im Jahre 1947 (zusammen mit Marne), bzw. 1949 (eigenständig)

gegründet und hat seinen Sitz in Brunsbüttel.

Der LandFrauenVerein basiert auf freiwilliger Grundlage.

§ 2  Zweck

Zweck des LandFrauenVereins ist der Erfahrungsaustausch, gegenseitige Anregung, Durchführung gemeinsamer Aufgaben und Vertretung der Interessen der Mitglieder.

Der Verein ist überparteilich und unkonfessionell.

§ 3  Aufgaben

Der LandFrauenVerein hat folgende Aufgaben:

1. Die Information und Weiterbildung der Frauen im ländlichen Raum als Hilfe und Unterstützung ihrer Aufgaben in Familie, Beruf und Gesellschaft.

2. In der Aus- und Fortbildung in der ländlichen Hauswirtschaft mitarbeiten.

3. Die Zusammenarbeit mit anderen Frauenorganisationen und Vereinen pflegen.

§ 4  Mitgliedschaft

Die Mitgliedschaft ist freiwillig

§ 5  Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr beginnt am 01. Januar und endet am 31. Dezember.
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§ 6  Rechte und Pflichten der Mitglieder

Alle Mitglieder des LandFrauenVereins haben die gleichen Rechte.

Bevorzugungen oder Benachteiligungen einzelner Mitglieder sind nicht zulässig. Die Mitglieder haben das Recht, an allen Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen. Sie können alle Einrichtungen des Vereins für sich in Anspruch nehmen. Sie haben andererseits die Pflicht, den LandFrauenVerein in jeder Weise zu unterstützen.

§ 7  Eintritt und Austritt der Mitglieder

Der Eintritt in den LandFrauenVerein kann zum Anfang des Jahres auf Antrag beim Vorstand erfolgen. Der Austritt kann zum Ende des Jahres beantragt werden.

Ausscheidende Mitglieder haben keinen Anspruch auf das Vereinsvermögen. Der Ausschluss kann durch den Beschluss der Mitgliederversammlung  herbeigeführt werden.

§ 8  Organe

Der LandFrauenVerein besteht aus: 1. der Mitgliederversammlung

                                                          2. dem Vorstand             

§ 9  Die Mitgliederversammlung

Die Mitgliederversammlung regelt die Angelegenheiten des LandFrauenvereins, soweit sie nicht vom Vorstand entschieden werden können, durch Beschlussfassung. Sie tritt jährlich mindestens einmal zusammen.

Die  Mitgliederversammlung wählt den Vorstand in der Gründungsversammlung. Die Amtszeit des Vorstandes beträgt 4 Jahre. Wiederwahl ist zulässig.

Bei Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der erschienenen Mitglieder. Jedes Mitglied hat bei der Wahl eine Stimme. Über die Mitgliederversammlung,  insbe-sondere über Entscheidungen wird eine Niederschrift angefertigt. Die Niederschrift wird bei der Jahresversammlung verlesen.

$ 10  Der Vorstand

Der Vorstand setzt sich zusammen aus der 1. und 2. Vorsitzenden, der Kassiererin, der 1. und 2. Schriftführerin und 3 Beisitzerinnen. Die Beisitzerinnen werden für die Dauer von 4 Jahren gewählt. In der Hand des Vorstandes liegt die Geschäftsführung, insbesondere die sorgfältige Vorbereitung der Mitgliederversammlungen. 
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Der Vorstand hält regelmässig Vorstandssitzungen ab. Über die Vorstandssitzungen ist ebenfalls jeweils eine Niederschrift zu fertigen.

Die 1. Vorsitzende leitet die Vorstandssitzungen und die Versammlungen. Sie gibt während der Jahreshauptversammlung einen Ausblick auf die geplante Arbeit. Wenn sie verhindert ist, übernimmt die 2. Vorsitzende ihre Aufgabe. Die Schriftführerin ver- liest den Jahresbericht über die Tätigkeit des Vereins.

Die Kassiererin führt die Kasse. Auf der Jahreshauptversammlung gibt sie den Kassenbericht für das abgeschlossene Vereinsjahr. Der Kassenbericht ist vor der Bekanntgabe von zwei Mitgliedern des LandFrauenvereins zu prüfen, die in der vorhergehenden Mitgliederversammlung gewählt wurden. Innerhalb von sechs Jahren dürfen die gleichen Mitglieder die Kasse nur einmal prüfen.

§ 11  Beiträge

Die Höhe der Beiträge wird durch die Mitgliederversammlung festgelegt.

Der Mitgliedsbeitrag ist zum Anfang des Jahres zu entrichten.

§ 12

Anmeldungen zu Veranstaltungen und Fahrten sind verbindlich. Entstandene Kosten müssen dem Mitglied auch bei Nichtteilnahme berechnet werden.

Für den Vorstand

Hilde Wohlenberg

Brunsbüttel, d. 10.02.07

